
 
Der Patentanwalt

 

Bei der Anmeldung, Durchsetzung und der Sicherung gewerblicher Schutzrechte ist 
ein Patentanwalt unerlässlich. Eine selbst formulierte, laienhafte Patentanmeldung 
kann zum Verlust aller Rechte und damit zu großen Schaden führen. 

Der Erfinder hat die freie Wahl unter vielen niedergelassenen Patentanwälten in 
Deutschland. Bei der Auswahl des Patentanwaltes sollten jedoch zwei Punkte 
Berücksichtigung finden: 

Der Patentanwalt sollte aus dem Fachgebiet des Anmeldegegenstandes 
kommen.

Die räumliche Nähe zum Patentanwalt erleichtert Gesprächstermine.

BIT- Berater der Handwerkskammer können bei der Suche/ Auswahl behilflich sein. 
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